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Informationsfreiheitsgesetz(IFG)NRW
IhreAnträgenachdemInformationsfreiheitsgesetzN RWperE-Mailvom
13.und14.04.2021überfragdenstaat.deandiePost stelledesMKFFI

██████████████████

zuIhrenAnträgenvom13.und14.04.2021nach§4d ███████
freiheitsgesetzesNordrhein-Westfalen(IFGNRW)erg ███████
scheidung:

████████████████████

██████████████████████████████
hoben.

Begründung:
I.

SiebitteninIhremAntragvom13.04.2021(1)umNe nnungderNamen
allerBeraterinnenundBeraterdesBeraterstabsvon HerrnMinisterDr.
Stampund dieDauerderenTätigkeitbisheutesowie (2)umeineBestä-
tigung,dassProf.NicoleReeseBeraterinvonHerrn MinisterDr.Stamp
ist.ÜberdiesbittenSieinIhrerMailvom14.04.20 21umMitteilungder
KontaktezwischenFrauProf.Reeseund demMinister bzw.dessenMit-
arbeitenden.

II.
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der Fragen voneinander abhängen, beantworte ich diese gemeinsam. 

Ihre Anträge auf Zugang zu den gewünschten Informationen werden teil-

weise abgelehnt. 

 

Ihre Anträge sind zulässig. Gemäß § 2 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 1 IFG 

NRW hat jede natürliche Person Anspruch auf Zugang zu amtlichen In-

formationen, die bei der jeweiligen Stelle vorhanden sind.  

Die Anträge sind aber nicht in vollem Umfang begründet: Das IFG NRW 

gewährt den Zugang zu Informationen nicht schrankenlos. Insbesondere 

sind in den §§ 6 bis 9 IFG NRW Ausschlussgründe vorgesehen, die bei 

der Prüfung Ihrer Anträge zu berücksichtigen sind. 

 

Ihren Antrag vom 13.04.2021 beantworte ich daher wie folgt: 

zu 1): Die den Minister und die Leitungsebene beratenden Gremien und 

Gruppen sind untenstehend aufgeführt: 

 

- Teilhabe- und Integrationsbeirat des Landes Nordrhein-Westfalen 

- KiBiz-Beirat 

- Landesarbeitsgemeinschaft der Öffentlichen und Freien Wohl-

fahrtspflege (Lagöf)  

- Landeselternbeirat Nordrhein-Westfalen (LEB)  

- Gewerkschaften  

- Vertreterinnen und Vertreter der Kindertagespflege  

- KiTa-Leitungen 
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Rechtsgründen jedoch nicht nennen.-Nach § 9 IFG ist der Antrag auf In-

formationszugang abzulehnen, soweit durch das Bekanntwerden der In-

formation personenbezogene Daten – zu denen eben auch die Namen 

der jeweiligen Personen gehören – offenbart werden. Diese Vorschrift 

dient dem Schutz des grundrechtlich geschützten Rechts auf informatio-

nelle Selbstbestimmung dieser Personen und genießt daher ebenfalls ei-

nen hohen Stellenwert. 

 

zu 2): Die von Ihnen gewünschte Bestätigung, dass Frau Prof. Reese Be-

raterin von Herrn Minister Dr. Stamp ist, ist bereits nicht vom Informati-

onszugangsanspruch umfasst. Anspruchsgegenstand sind bei der Be-

hörde vorhandene Informationen und nicht etwaige durch die Behörde 

vorzunehmende Angaben oder gar Bestätigungen. 

 

Dessen ungeachtet weise ich jedoch darauf hin, dass Frau Prof. Reese 

keinerlei Beratungstätigkeit für Herrn Minister Dr. Stamp oder den Lei-

tungsbereich ausgeübt hat. 

 

Insoweit erübrigt sich auch die Beantwortung Ihres Antrags vom 

14.04.2021. Kontakte zwischen Frau Prof. Reese und Herrn Minister Dr. 

Stamp in den von Ihnen beschriebenen Arten bestehen und bestanden 

auch in der Vergangenheit nicht. Dies gilt ebenfalls für die Mitarbeitenden 

der Leitungsebene und der insoweit fachlich betroffenen Abteilung 3 (Kin-

der, Jugend). 
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Rechtsbehelfsbelehrung
GegendiesenBescheidkanninnerhalbeinesMonatsnachBekanntgabe
beimVerwaltungsgerichtDüsseldorf,Bastionstraße39,40213Düsseldorf
(Postanschrift:Postfach200860,40105Düsseldorf)schriftlichoderzur
NiederschriftdesUrkundsbeamtenderGeschäftsstelleKlage erhoben
werden.
DieKlagekannauchinelektronischerFormeingereichtw erden.Das
elektronischeDokumentmussmiteinerqualifiziertenelektronischenSig-
naturversehenseinundandieelektronischePoststelledesVerwaltungs-
gerichtsübermitteltwerden.DieE-Mail-Adresselautet:poststelle@vg-du-
esseldorf.nrw.de.

Hinweisnach§5Absatz2Satz4IFGNRW
JederhatdasRecht,imHinblickaufdieInformationsfreiheitdieLandes-
beauftragtefürDatenschutzundInformationsfreiheit anzurufen.DieAn-
schriftlautet:

Landesbeauftragtefür
DatenschutzundInformationsfreiheitNordrhein-Westfalen
Postfach200444
40102Düsseldorf

MitfreundlichenGrüßen
ImAuftrag
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